
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aktivierung und berufliche Eingliederung, darunter 216.597 192.420 212.755 176.533 177.343 165.532

Förderung schwer zu erreichender junger Menschen 263 766 2.227 3.209 3.863 3.925

Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 215.598 191.060 210.007 172.956 173.123 161.291

Berufliche Weiterbildung, darunter 169.134 166.236 181.409 180.869 178.137 170.511

Berufliche Weiterbildung 154.018 149.030 159.154 153.893 150.268 141.009

Arbeitsentgeltzuschuss zur berufl. Weiterbildung Beschäftigter 15.117 17.206 22.255 26.976 27.869 29.503

Berufswahl und Berufsausbildung, darunter 193.076 191.271 180.116 159.628 135.865 116.968

Berufseinstiegsbegleitung 64.456 65.821 60.807 47.875 38.242 31.233

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 36.234 34.517 32.730 31.123 29.690 27.431

Ausbildungsbegleitende Hilfen 38.891 39.017 39.929 39.203 24.126 141

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, darunter 131.846 116.869 118.685 105.783 107.381 99.610

Förderung abhängiger Beschäftigung, darunter 104.773 92.551 95.929 85.069 87.446 81.119

Eingliederungszuschüsse 61.997 54.902 53.898 43.195 42.308 36.647

Eingliederungszuschüsse für Schwerbehinderte 9.805 9.778 9.423 8.565 7.829 7.699

Einstiegsgeld – Variante: Beschäftigung 17.816 17.761 24.557 20.774 25.111 27.408

Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II (Abwicklung) 2.546 2.147 1.832 1.565 1.322 1.139

Förderung der Selbstständigkeit, darunter 27.073 24.318 22.756 20.714 19.935 18.490

Gründungszuschuss 23.208 21.305 19.767 18.072 17.085 15.790

Einstiegsgeld – Variante: Selbstständigkeit 1.693 1.315 1.198 1.022 861 908

Bes. Maßnahmen z. Teilhabe v. Menschen mit Behinderungen 68.066 67.095 66.570 65.011 63.443 61.132

Beschäftigung schaffende Maßnahmen, darunter 99.775 94.164 98.159 100.325 96.973 92.287

Arbeitsgelegenheiten nach §16 Abs. 3 SGB II 79.738 71.931 73.722 59.413 54.266 51.032

Teilhabe am Arbeitsmarkt - - 19.723 39.823 42.700 41.255

Frei Förderung/Sonstige Förderung, darunter 14.798 15.298 15.573 13.286 9.728 9.027

Freie Förderung nach SGB II 14.602 14.402 15.172 13.217 9.654 9.024
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Wichtige arbeitsmarktpolitische Instrumente 2017 - 2022 

Die Zahl der Teilnehmer*innen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in den Rechtskreisen SGB III und SGB II ist im Zeitverlauf seit dem Jahr 

2006 insgesamt stark gesunken (vgl. Abbildung IV.86). Wurde im Jahr 2006 noch ein jahresdurchschnittlicher Bestand von fast 1,6 Mio. Personen 

und im Jahr 2009 von über 1,6 Mio. registriert, ging die Zahl bis zum Jahr 2015 auf rund 0,81 Mio. Personen zurück, hat sich also nahezu halbiert. 

Zuletzt ging die Zahl seit dem Jahr 2019 im Zuge der COVID-19-Pandemie sowie im Nachgang weiter zurück und lag im Jahr 2022 nur noch bei 

0,7 Mio Teilnehmenden. Diese Abbildung stellt die Entwicklung auf Ebene der Instrumente und ausgewählter Maßnahmen in den letzten fünf 

Jahren im Detail dar 

In Deutschland besteht die aktive Arbeitsmarktpolitik aus verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten: 

 Aktivierung und beruflichen (Wieder-)Eingliederung insbesondere von arbeitslosen SGB II-Bezieher*innen, weist im Jahr 2022 mit ca. 

166 Tsd. die zweithöchste Zahl Teilnehmender auf, wobei der Großteil auf Maßnahmen mit ebendieser Bezeichnung entfallen; 

 Berufliche Weiterbildung (vgl. Abbildung IV.95) ist mit etwa 171 Tsd. Teilnehmer*innen der am stärksten besetzte Bereich und weis eben-

falls in der Maßnahmegruppe „Berufliche Weiterbildung“ den Großteil der Teilnehmer*innen auf; 

 Berufswahl und Berufsausbildung zur Vorbereitung und Unterstützung einer Berufsausbildung (vgl. dazu auch Abbildung IV.134) belegt 

mit etwa 117 Tsd. Teilnehmenden den dritten Platz, wobei Berufseinstiegsbegleitung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen von 

besonderer Bedeutung sind; 

 Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nutzten ca. 100 Tsd. Personen, wobei dieses Instrument nach Förderung abhängiger Beschäftigung mit 

ca. 81 Tsd. Geförderten (vgl. Abbildung IV.97) und Förderung der Selbstständigkeit mit etwa 18 Tsd. Geförderten (vgl. Abbildung IV.57) 

unterschieden werden kann; 

 Besondere Maßnahmen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen wurden von 63 Tsd. Teilnehmer*innen genutzt; 

 Beschäftigung schaffenden Maßnahmen wiesen 92 Tsd. Teilnehmende auf wobei sie sich im Jahr 2022 zwischen Arbeitsgelegenheiten 

und Teilhabe am Arbeitsmarkt aufteilen (vgl. Abbildung IV.63b und Abbildung IV.63); 

 Freie/Sonstige Förderung ist mit 9 Tsd. Teilnehmenden von geringer Bedeutung. 

Der Rückgang der Maßnahmeteilnehmer*innen betrifft im Jahr 2022 alle Bereiche, wobei einzelne Maßnahmebereich (Arbeitsentgeltzuschuss 

zur beruflichen Weiterbildung Beschäftigter sowie Einstiegsgeld) zuletzt leicht steigende Zahlen aufweisen. 

Bedingt durch die unterschiedlichen Zielgruppen und rechtliche Regelungen sind die Schwerpunkte bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

in den beiden Rechtskreisen des SGB II und SGB III verschieden. Während Teilnehmer*innen aus dem Bereich des SGB III überwiegend bei der 

Findung einer Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung unterstützt werden, finden sich Teilnehmer*innen aus dem SGB II überwiegend 

in Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung und in Arbeitsgelegenheiten wieder.  

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV86.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV95.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV134.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV97.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV57.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV63b.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV63.pdf
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Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen der Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit.  

Als Teilnehmer*innen werden Förderungen bzw. Teilnahmen von Personen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung (§ 3 SGB III Abs. 4) 

und Leistungen zur Eingliederung (§ 16 SGB II) des Bundes gezählt. Es erfolgt eine Zählung von Förderfällen bzw. Teilnahmen, nicht von Per-

sonen. Folglich wird eine Person, die in einem Zeitraum oder an einem Zeitpunkt mehrere Förderleistungen erhält, mehrfach als Teilnehmer*in 

gezählt. 
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